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Anmerkungen zum Kapitel 11

„Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen“ 

im Entwurf des Bewirtschaftungsplans Nordrhein-Westfalen 
(Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV);
 Stand: November 2008)

1. Vorbemerkungen

Die Wasserwirtschaftsverbände sind aufgrund ihrer Verpflichtung gegenüber ihren Mitgliedern und der Gebührenverantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern massiv von einer wirtschaftlichen Analyse ihrer Kernaufgaben sowie der fachlichen Randbereiche betroffen. Auf die vielfältigen Aktivitäten der Wasserwirtschaftsverbände für eine Transparenz ihres wirtschaftlichen Handelns ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen. Hierzu gehören neben den internen Maßnahmen (kaufmännisches Rechnungswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, tarifliche Regelungen für den Personalbereich, Maßnahmen im Organisations- und Finanzbereich  etc.) auch externe Maßnahmen wie insbesondere zahlreiche Benchmarking-Initiativen und –Projekte.  

2. Inhalt der Wirtschaftlichen Analyse im Entwurf des Bewirtschaftungsplans

Das Kapitel 11 des Entwurfs zum Bewirtschaftungsplan NRW befasst sich nach einer Einführung zunächst mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzungen, untergliedert nach den relevanten Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas. Zu den Wassernutzungen zählen öffentliche Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung, private Haushalte, Landwirtschaft, Industrie- und Gewerbeunternehmen, Verkehr (einschließlich Binnenschifffahrt), Energiegewinnung (einschließlich Braunkohletagebau und Steinkohlebergbau), Forstwirtschaft, Tourismus sowie in Teilbereichen Gewinnung von Bodenschätzen, Sand und Kies. Es wird jeweils die wirtschaftliche Bedeutung anhand einschlägiger Kennzahlen, z.B. Wassermengen, gewässerangrenzende Flächen, Umsatz- und Beschäftigtenzahlen etc., beschrieben. Anschließend wird ein Baseline-Szenario entwickelt, welches Einflussgrößen wie Entwicklung der Bevölkerung, des Bruttoinlandsprodukts verschiedener Branchen etc. aufgreift. Schwerpunkte sind hierbei u.a. Verkehr und Landwirtschaft. Aus einer Rückbetrachtung der letzten bis zu 15 Jahre wird jeweils eine Prognose bis zum Jahr 2015 entwickelt. Hieraus werden Tendenzen für verschiedene Belastungsarten abgeleitet, insbesondere Flächennutzungen, Inanspruchnahme der Gewässer für industriell-gewerbliche Zwecke, Einleitungen und Entnahmen. Schließlich wird die Kostendeckung der Wasserdienstleistungen als Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die vier Flussgebiete in NRW dargestellt und bewertet. Hierbei werden die Ergebnisse zum Kostendeckungsgrad für das Jahr 2000 (Pilotprojekt Lippe) übernommen. Quersubventionen und Zuschüsse sowie die Ergebnisse anderer Pilotprojekte in Deutschland (Mittelrhein, Leipzig, weitere 8 Länderprojekte, 5 Länder-Benchmarking-Projekte) werden diskutiert. Die Abwasserabgabe und das Wasserentnahmeentgelt werden als internalisierte Umwelt- und Ressourcenkosten dargestellt. Der Beitrag schließt mit einem Kapitel über die kosteneffizienteste Maßnahmenkombination. 

Die Wirtschaftliche Analyse des aktuellen Entwurfs des Bewirtschaftungsplans greift gemäß Aussage in der Einführung die Arbeiten zur Wirtschaftlichen Analyse aus der Bestandsaufnahme 2005 auf, wobei die seinerzeitigen Stellungnahmen aus der Fachöffentlichkeit berücksichtigt wurden. Eine Aktualisierung der Daten ist nur in ausgewählten Bereichen vorgenommen worden. 

Das Kapitel 11 des Bewirtschaftungsplans ist auch im Zusammenhang zu sehen mit Kapitel 9 des Maßnahmenprogramms „Kosten und Finanzierung“.

3. Anmerkungen

Hervorzuheben ist aus hiesiger Sicht die Vorgabe der Nutzenbetrachtung bei Maßnahmen zur Gewässerentwicklung als Element der Wirtschaftlichen Analyse (Seite 1, Seite 50 f.). Hierdurch wird die Zielausrichtung und –fokussierung von Maßnahmen geschärft im Sinne einer effizienzorientierten Wasserwirtschaft. Darüber hinaus ist die Berücksichtigung der Nutzungen des Gewässerumfeldes (Streifen von jeweils 100 m links und rechts des Gewässers) (Seite 1) eine sinnvolle und notwendige Ergänzung früherer Betrachtungen, bei denen in erster Linie die Nutzung allein des Wassers und des Gewässers ohne dessen Umfeld als Gewässernutzungen einbezogen wurden. Dies erscheint auch deshalb notwendig, da zukünftige Maßnahmen schwerpunktmäßig im Bereich der Gewässerstruktur ansetzen und deshalb vielfach eine Einbeziehung dieses Bereichs am Gewässer erforderlich machen werden.

Hinsichtlich der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen erscheint es weiterhin unbefriedigend, dass diese Betrachtung lediglich auf die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung beschränkt ist, wobei davon ausgegangen wird, dass private Unternehmen aufgrund ihre gewinnorientierten Ausrichtung ohnehin eine Kostendeckung aufweisen und zudem Umwelt- und Ressourcenkosten internalisiert haben. Zudem wird vorausgesetzt, dass keine relevanten Subventionen fließen und auch deshalb von Kostendeckung ausgegangen werden kann (Seite 44). Außerdem wird unterstellt, dass die Abwasserabgabe und das Wasserentnahmeentgelt als Instrumente zur Internalisierung der externen Kosten der Wassernutzungen anzusehen sind (Seite 45). Hier ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass beide Instrumente in keiner Weise die gewässerrelevanten Belastungen mit Auswirkungen auf die Gewässerstruktur berücksichtigen sondern allein Einleitungen und Entnahmen umfassen. So sind hiermit z.B. Defizite aus der Wasserkraftgewinnung, Binnenschifffahrt oder sonstiger Inanspruchnahmen der Gewässer nicht abgedeckt. Darüber hinaus sind beide Instrumente ihrer Höhe nach in keiner Weise an den Umwelt- und Ressourcenkosten der Nutzungen bzw. deren Belastungen ausgerichtet sondern überwiegend fiskalisch festgelegt. Letztgenannter Aspekt wird allerdings durch die Aussage eingeräumt, dass beide Instrumente „nur als Indikator für die tatsächlich entstandenen Umwelt- und Ressourcenkosten stehen“. 

Hinsichtlich der Auswahl der kosteneffizientesten Maßnahmenkombination wird postuliert, dass im Bereich der Abwasserentsorgung bei den Abwasserbeseitigungskonzepten (ABK) durch die Behörden zukünftig eine stärkere Prüfung der Kosteneffizienz erfolgen wird (Seite 50). Für die Niederschlagswasserbeseitigung wird ausdrücklich auf die mögliche Kombination mit Maßnahmen am Gewässer zur Verbesserung der Kosteneffizienz hingewiesen (Seite 51). Hinsichtlich des Stoffeintrags werden vertiefende Vergleichsuntersuchungen zur Kosteneffizienz von Maßnahmen bei der Abwasserbeseitigung oder der Landwirtschaft angekündigt (Seite 52). Im Bereich der Hydromorphologie wird auf die Kosten-Nutzen-Untersuchungen mit entsprechenden Kostenansätzen aus Erfahrungswerten in den einzelnen Teileizugsgebieten verwiesen, für die diffusen Quellen auf den Vollzugsmaßnahmenkatalog, der im Land NRW erarbeitet wurde und eine Wirkungsabschätzung beinhaltet. Diese Hinweise sind insgesamt folgerichtig und notwendig wenn auch für eine durchgängig effizienzorientierte Wasserwirtschaft und gezielte, langfristig ausgerichtete Steuerung der Umweltentwicklung nicht erschöpfend. Inwieweit dies allerdings tatsächlich gängige Praxis im wasserwirtschaftlichen Vollzug werden kann, erscheint vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungen und bereits vollzogener und geplanter Änderungen in der Administration und Organisation mitunter fraglich. 

Für das Thema der kosteneffizientesten Maßnahmenkombination wird auf verschiedene Arbeiten der Wasserwirtschaftsverbände (u.a. Emschergenossenschaft, Ruhrverband, Ruhrverband mit Deutschem Rat für Landespflege) verwiesen. 

4. Fazit und Empfehlungen

Das Kapitel 11 des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans überzeugt durch eine systematische Darstellung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Wassernutzungen bzw. Belastungsfaktoren der Gewässer und eine plausible Abschätzung zukünftiger Entwicklungen. Allerdings erscheinen wesentliche Fragen für die zukünftige Ausrichtung, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen wie Kostendeckung der Wasserdienstleistungen, Umwelt- und Ressourcenkosten und die kosteneffizientesten Maßnahmenkombinationen nur unzureichend beleuchtet. Hier sind offensichtlich noch erhebliche methodische Defizite vorhanden, die auch auf nationaler und europäischer Ebene weiterhin zu bestehen scheinen. 

Eine zukünftig stärkere Prüfung der Kosteneffizienz von Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) sowie generell bei Maßnahmen im Verwaltungsverfahren ist aus hiesiger Sicht ausdrücklich zu begrüßen. Es erscheint allerdings fraglich, ob dieser Anspruch aufgrund der Vielfältigkeit von Gewässerbelastungen und komplexen Wirkungsgefügen, der sektorenbezogenen Zuständigkeiten für Maßnahmen und der Perspektiven der Verwaltungsorgane im Vollzug tatschlich erfüllbar sein wird.  

Die Frage der Kosteneffizienz ist für die Wasserwirtschaftsverbände ein wesentliches Kriterium bei Maßnahmenplanung und Betrieb von Anlagen. Die notwendige Erweiterung des Betrachtungsrahmens über die Abwasserbeseitigung und übrigen Aufgaben der Wasserwirtschaftsverbände hinaus unter Einbeziehung anderer Gewässernutzer bzw. Sektoren der Wasserwirtschaft, wie sie hier zumindest in Ansätzen auch gefordert wird, stellt eine besondere Herausforderung an den wasserwirtschaftlichen Vollzug dar. Sowohl methodisch als auch datenmäßig sind die Wasserwirtschaftsverbände für entsprechende sektorenübergreifende Untersuchungen im wasserwirtschaftlichen Vollzug gerüstet und bereit. 
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